
Anmeldung für den Austausch
mit Südkorea im Oktober 2026

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und bis zum 9. Januar 2026 bei 
Frau Schridde oder Herrn Dr. Schmidt abgeben.

Ich melde meine Tochter / meinen Sohn ___________________________________ (Name)
aus der _____ (Klasse), __________________________ (Geburtsdatum) verbindlich für den
Schulaustausch mit Südkorea an.

1. Adresse: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Telefonnummer: ___________________________________________________________
3. E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________

Ich melde meine Tochter/meinen Sohn verbindlich für den Ko-
rea-Austausch 2026 an. Die Kosten von 1.300 € - 1.600 € für den 
Austausch vom 16./17. Oktober 2026 – 30. Oktober 2026 überneh-
me ich. Diese Summe beinhaltet die Kosten für die An- und Abreise 
von Hannover nach Gumi, Fahrten vor Ort, Eintrittsgelder, gemein-
same Essen in Gumi, Herberge in Seoul und eine Reiserücktrittskos-
tenversicherung. Kosten für die Übernachtung in Gumi fallen nicht 
an, da die Unterbringung in einer Gastfamilie erfolgt. Eine Auslands-
krankenversicherung ist in dem Preis nicht enthalten. Auch das 
Essen in Seoul (außer Frühstück) ist nicht im Preis enthalten. Sollten 
die Kosten wegen der hohen Flugpreise über 1.600 € liegen, kann 
ich von der Reise zurücktreten. Die genauen Reisekosten werden 
voraussichtlich bis spätestens April 2025 angegeben werden.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Kosten für den Flugpreis 
oder eine An- bzw. Teilzahlung dafür eventuell bereits bei der Flug-
buchung (voraussichtlich bis April) anfallen können und dann auch 
unmittelbar von mir bezahlt werden müssen. Zudem fällt eine 
Anzahlung in Höhe von 200 € an, die voraussichtlich im Februar/
März 2026 zu zahlen ist. Nach der erfolgten Flugbuchung kann eine 
Stornierung der Teilnehme durch Sie oder Ihr Kind, die nicht aus 
Krankheitsgründen oder dem Verlassen der Schule/Jahrgangsstufe 
erfolgt, dazu führen, dass Sie die vollen Reisekosten selber tragen 
müssen, da diese Stornierung nicht durch die 
Reiserücktrittskostenversicherung gedeckt ist. Auch im äußerst 
unwahrscheinlichen Fall einer kurzfristigen Stornierung der Reise 
durch die Schule (z.B. durch eine Reisewarnung des Auswärtigen 
Amtes) muss ich die Stornokosten selber tragen.
Ich erkläre mich zudem bereit, eine koreanische Austauschschülerin 
bzw. einen Austauschschüler in der Zeit vom 17./18. Mai bis 25. Mai 
2026 aufzunehmen. Die anfallenden Kosten für die Schulver-
pflegung in der Kantine des GBG sowie das eventuell anfallende 
Üstra-Ticket für die /den Austauschschüler(in) trage ich.
Für meine Tochter/meinen Sohn ist die regelmäßige Teilnahme 
an einer zweistündigen AG, die den Austausch vorbereitet,  

Ort, Datum:___________________________________________      

verpflichtend. Regelmäßige Nicht-Teilnahme wird zu einem 
Ausschluss von dem Austausch führen.
Außerdem ist mir bewusst, dass meine Tochter / mein Sohn 
einen am Tag der Einreise nach Korea noch sechs Monate 
gültigen Reisepass benötigt. Fehlende oder unvollständige 
Reisedokumente sind kein Grund für die Reiserücktrittskos-
tenversicherung, die dann anfallenden Stornokosten zu 
tragen. Impfungen sind für Korea nicht notwendig.
Des Weiteren habe ich zur Kenntnis genommen, dass der 
Konsum von Alkohol während des Austausches untersagt ist. 
Ich werde mein Kind darüber informieren. Sollte mein Kind 
nicht den Anordnungen der begleitenden oder der Lehrer vor 
Ort sowie der Gasteltern folgen und wiederholt grob gegen 
Regeln verstoßen, kann das zu einem Ausschluss vom weiteren 
Verlauf des Austausches führen. Die Kosten für die Rückreise 
trage ich in diesem Fall.
Mir ist bekannt, dass für den Verlust oder die Beschädigung 
von Wertgegenständen meines Kindes kein Ersatzanspruch 
gegen das Georg-Büchner-Gymnasium besteht.
Für Beschädigungen, die mein Kind verursacht, komme ich auf.
Diese Anmeldung ist keine automatische Zusage für die Teilnahme 
an dem Austausch. Eine Zu- bzw. Absage  
erfolgt im Januar/Februar 2026. Im Februar beginnt auch die AG.

Die für den Austausch verantwortliche Lehrerin und der ver-
antwortliche Lehrer dürfen während der zwei Austauschphasen
Telefon- und E-Mail-Adressen meiner Tochter/meines Sohnes auf 
ihren Handys zur leichteren Kommunikation speichern und über 
Messaging-Dienste wie WhatsApp oder KakaoTalk mit meiner 
Tochter/meinem Sohn kommunizieren.

Hiermit erkläre ich mich mit diesen Regelungen einverstanden:

Unterschrift:_________________________________________




